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(1) Ehe, Familie und Mutterschaft stehen unter dem 
besonderen Schutz des Staates.

Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner 
Ehe und Familie.

(2) Dieses Recht wird durch die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in Ehe und Familie, durch die gesell
schaftliche und staatliche Unterstützung der Bürger bei der 
Festigung und Entwicklung ihrer Ehe und Familie gewähr
leistet. Kinderreichen Familien, alleinstehenden Müttern 
und Vätern gilt die Fürsorge und Unterstützung des sozia
listischen Staates durch besondere Maßnahmen.

(3) Mutter und Kind genießen den besonderen Schutz 
des sozialistischen Staates. Schwangerschaftsurlaub, spe
zielle medizinische Betreuung, materielle und finanzielle 
Unterstützung bei Geburten und Kindergeld werden ge
währt.

(4) Es ist das Recht und die vornehmste Pflicht der 
Eltern, ihre Kinder zu gesunden und lebensfrohen, tüch
tigen und allseitig gebildeten Menschen, zu staatsbewußten 
Bürgern zu erziehen. Die Eltern haben Anspruch auf ein 
enges und vertrauensvolles Zusammenwirken mit den ge
sellschaftlichen und staatlichen Erziehungs- und Bildungs
einrichtungen.
Artikel 38 enthält die grundsätzlichen Bestimmungen zum Schutz 
und zur Förderung von Ehe, Familie und Mutterschaft sowie über 
die Rechte und Pflichten der Eltern.

1. Artikel 38 bringt die große gesellschaftliche Bedeutung der Ehe 
und Familie in unserer sozialistischen Ordnung zum Ausdruck. „Die 
Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Sie beruht auf der 
für das Leben geschlossenen Ehe und auf den besonders engen
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